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 Planzeichnung - Teil A 

Die farbig dargestellten Festsetzungen stellen die Änderungen 
gegenüber der bisherigen Fassung des B-Plans dar.

Satzung der Stadt Neustrelitz über die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11/91 einschließlich der örtlichen 
Bauvorschriften für das Gebiet "Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-Straße"
Auf der Grundlage der §§ 1 (8) und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I  S. 1728) sowie nach § 86 der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. S. 344), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.11.2019 (GVOBl. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz vom  03.03.2021 folgende Satzung 
über die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11/91 einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für das Gebiet "Woldegker Chaussee/ Carl-Meier-Straße ", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), erlassen.

Planzeichenerklärung  
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
   Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
 
 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
 0,5  Grundflächenzahl 
 

  II  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 

 Baulinie 
 

 Baugrenze 
 

 a  abweichende Bauweise 
 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
 
   Straßenverkehrsflächen 
 
   Straßenbegrenzungslinie  
 
   Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
 
  Zweckbestimmung 
 
 
   Fuß- und Radweg bzw. Wanderweg 
 
 
   Zufahrt 
 
 
Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. 14 BauGB) 
 
 
   Fläche für Entwässerungsanlagen 
 
 
  Zweckbestimmung 
 
   Regenrückhaltebecken 
 
 
Fläche für Versorgungs- und Hauptwasserleitungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
     geplante Wasserleitung, unterirdisch 
 
 
   geplantes Steuerdatenkabel, unterirdisch 
 

          vorhandene Wasserleitung, unterirdisch 
 

  MI 

Z 

 
Änderungen der textlichen Festsetzungen - Teil B  
 
1.) Punkt 1.2.2 „Mischgebiete § 6 BauNVO“ wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 
 

In Satz 2 wird die Formulierung „Im MI-Gebiet - C 6 -“ durch „In den MI-Teilgebieten - C 6 
- und - C 7 -“  ersetzt. 
In den Sätzen 3 und 4 wird die Bezeichnung „C 6“ durch „C 7“ ersetzt. 
Folgender Satz 6 wird neu angefügt: 
„Im MI-Teilgebiet - C 7 - sind zudem Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels ausnahms-
weise zulässig, sofern in einem zum Zeitpunkt des Bauantrags für einen derartigen Be-
trieb nicht länger als zwei Jahre zurückliegenden, von der Stadt Neustrelitz oder im Ein-
vernehmen mit ihr beauftragten Gutachten keine negativen Auswirkungen der Ansiedlung 
des betreffenden Betriebs auf die zentralen Versorgungsbereiche und die Nahversor-
gungsstruktur der Stadt Neustrelitz festgestellt wurden.“   

 
2.) Punkt 4 „Bauweise“ wird wie folgt ergänzt: 
 

Hinter „(…) und in den GEe-Teilgebieten - B 1 - bis - B 3 -“ wird die Formulierung „sowie 
für Gebäude mit einem Vollgeschoss im MI-Teilgebiet - C 7 -“ eingefügt.  

 
3.) In Punkt 9.1 „Dacheindeckung“ wird folgender Satz zwischen die Sätze 1 und 2 eingefügt: 
 

„Im MI-Teilgebiet - C 7 - müssen Dächer von Gebäuden mit einer Länge von mehr als 50 
m mindestens zu 70 % als begrüntes Dach ausgebildet werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ) 
 
   Grünflächen 
 
 
  Zweckbestimmung 

 
   Verkehrsgrün (Unterbrechung durch Ausfahrten möglich) 
 
 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege 
der Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB) 
 
   Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
   zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
   Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  
   sonstigen Bepflanzungen 
 
 
   anzupflanzender Baum  
 
 
   zu erhaltender Einzelbaum 
  
 
Sonstige Planzeichen 
 
   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
   11/91    
  

   
   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung über  

                die 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11/91  
    

 
Darstellung ohne Normcharakter  
 
   Flurstücksgrenzen 
 
 183/1  Flurstücksnummer 
 
   vorhandenes Hauptgebäude  
 
 
   vorhandenes Nebengebäude 
 
 TG  Teilgebietsbezeichnung 
 
  Angabe von Abständen bzw. Ausmaßen in m 
 
 
 
  Vorhandene Bäume lt. Befliegung 
 
 
 
 Nutzungsschablone 
        

Baugebiet Geschosszahl 

Grundflächenzahl Bauweise 

Teilgebiet 

. 
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